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Reflektieren Sie sich
Liebe Leserin, lieber Leser,

kontinuierlich besser werden — das wollen viele Menschen, vielleicht auch
Sie in Ihrer Rolle als Datenschutzberater. Denn wenn weniger Fehler pas-
sieren oder die Dinge leichter von der Hand gehen, macht auch das Ar-
beiten mehr Spass.

Eine Massnahme flirs Optimieren ist, dass Sie sich am besten kurz vor
Feierabend zehn Minuten Zeit nehmen. Betrachten Sie Ihren Arbeijtstag.
Prifen Sie kritisch, was gut lief und was nicht. Machen Sie aus, was Sie
optimieren kénnen und sollten. Arbeiten Sie dann in der nadchsten Zeit
genau an diesen Punkten. Nach und nach werden Sie so besser — ganz
nebenbei.

Viele Griisse
L____

A (=T

Andreas Wlirtz,
Rechtsanwalt und Chefredaktor

lhr Experte fir Datenschutz
Andreas Wurtz verfligt tber mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als

Vollzeit-Datenschitzer im Unternehmen. Er zeigt lhnen, wie sich
Datenschutz pragmatisch umsetzen lasst.
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Awareness

Machen Sie es Kriminellen so schwer wie mdglich!

12345 oder QWERTZ: Machen Sie
Schrottpasswortern den Garaus

Auch wenn der technische Fortschritt schon so manches liberfliissig gemacht hat. Sie gibt es noch
immer: Passworter. Und die sind oftmals die erste Hiirde, die Kriminelle Giberwinden miissen, um
an schiitzenswerte Daten heranzukommen. Umso wichtiger ist also, dass die Beschaftigten lhres
Unternehmens es den Kriminellen so schwer wie méglich machen.

Sehen Sie die Datenschutzrelevanz

Vielleicht denken Sie zundchst: ,Warum sollte ich den Leuten sa-
gen, warum sichere Passworter wichtig sind? Da weiss doch eh
jeder Bescheid.” Doch einerseits konnen Sie sich nie so wirklich
sicher sein, dass alle Mitarbeiter gleich gut Bescheid wissen. Ande-
rerseits lohnt es sich immer, wichtige Themen in den Mittelpunkt
zu riicken und deren Bedeutung herauszustellen.

Machen Sie zudem Zweiflern immer klar: Passworter sind wichtig.
Denn sie kdnnen manchmal die entscheidende Schutzmassnahme
sein, um die Bearbeitung von Personendaten sicher(er) zu machen.
Und das ist ein wichtiges Ziel des Bundesgesetzes tiber den Daten-
schutz (DSG), wie Sie leicht an Art. 8 Abs. 2 bzw. an Art. 7 Abs. 2
DSG erkennen kdnnen.

Machen Sie am 7.5.2026 gemeinsame Sache

Sie kdnnen den Beschaftigten Ihres Unternehmens beispielsweise
per E-Mail einige wichtige Tipps rund um das Thema Passwort-

schutz geben. Dazu kdnnen Sie sich an folgendem Muster orientie-
ren. Daneben kdnnen Sie auch eine grossere Aktion am 7.5.2026
starten, dem ,World Password Day”. Hier sollten Sie die Spezia-
listen der IT-Abteilung mit an Bord nehmen. Bauen Sie spezifische
Tipps in lhre E-Mail ein und geben Sie massgeschneiderte Unter-
stitzung. Flankierend kdnnen Sie auch eine gemeinsame kurze
Infoveranstaltung oder eine virtuelle Fragestunde anbieten.

Nutzen Sie den Austausch geschickt

Sprechen Sie mit den Kollegen der IT-Abteilung, kdnnen
Sie sich generell iiber die Umsetzung verschiedener As-
pekte in lhrem Unternehmen rund um das Thema austau-
schen. Fragen Sie beispielsweise gezielt nach Folgendem:
Welche Massnahmen zum Schutz von Benutzerkonten
sind ergriffen? Welche Losungen gibt es neben Pass-
wortern, um den Schutz noch zu steigern? Welche Pass-
wortvorgaben gibt es, gerade fiir Systeme mit besonders
schiitzenswerten Informationen?

< B

Muster: E-Mail zum Thema ,,Sichere Passworter”

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Passworter sind der digitale Schliissel fiir eine besondere Schatzkiste in unserem Unternehmen. Die Rede ist vom DatenSCHATZ. Egal, ob es um die
Daten von Kunden, lhre persdnlichen Informationen oder die Geschaftsgeheimnisse unseres Unternehmens geht: Passworter sind ein wichtiger und
manchmal auch entscheidender Schutz, um Sensibles sicher zu verwahren. Und seien Sie sich sicher: Schwache Passworter sind nicht einfach nur
eine schlechte Sache. Sie kdnnen Cyberkriminellen und Unbefugten Tiir und Tor 6ffnen. Werden dann auch noch Daten gestohlen oder vernichtet, ist
eines gewiss: Es droht nicht nur massiver Arger. Wir kdnnen Kunden verlieren, etwa wenn diese das Vertrauen in unser Unternehmen verlieren.
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Muster: E-Mail zum Thema „Sichere Passwörter“

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Passwörter sind der digitale Schlüssel für eine besondere Schatzkiste in unserem Unternehmen. Die Rede ist vom DatenSCHATZ. Egal, ob es um die Daten von Kunden, Ihre persönlichen Informationen oder die Geschäftsgeheimnisse unseres Unternehmens geht: Passwörter sind ein wichtiger und manchmal auch entscheidender Schutz, um Sensibles sicher zu verwahren. Und seien Sie sich sicher: Schwache Passwörter sind nicht einfach nur eine schlechte Sache. Sie können Cyberkriminellen und Unbefugten Tür und Tor öffnen. Werden dann auch noch Daten gestohlen oder vernichtet, ist eines gewiss: Es droht nicht nur massiver Ärger. Wir können Kunden verlieren, etwa wenn diese das Vertrauen in unser Unternehmen verlieren.

Jeder von uns hat es in der Hand und kann einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Sensiblem leisten. Gestalten Sie Ihre Passwörter so, dass üble Zeitgenossen keine Chance haben. Dazu möchte ich Ihnen die folgenden Tipps an die Hand geben: 

Tipp Nr. 1: Machen Sie es Kriminellen nicht leicht

Nutzen Sie nichts als Passwort, auf das man bei Ihnen schliessen könnte. So z. B. Namen von Ihnen, auch keine Spitznamen. Das gilt auch für Namen von Familienmitgliedern, Verwandten oder Freunden. Auch der Name Ihres Haustiers ist tabu. Diese Informationen können ggf. leicht über Suchmaschinen oder in Profilen in sozialen Netzwerken gefunden oder erschlossen werden. Manches lässt sich auch erraten.

Verwenden Sie auch nichts, was sich einfach in Büchern etwa Wörterbüchern oder Lexika finden lässt. Denn das in solchen Büchern Enthaltene kann von entsprechender Software durchprobiert werden. Das geht heutzutage ganz schnell. Wenn Sie unbedingt auf Begriffe setzen wollen, bauen Sie absichtlich Schreibfehler oder Dialekt mit ein. Je ungewöhnlicher, desto besser. Ein „Moi_Schnuggelsche#06131“ legt für Kriminelle die Latte schon deutlich höher als ein „Autobahn123“.

Tipp Nr. 2: Länge schlägt Komplexität

Viele Experten sind sich einig: Es kommt eher auf die Länge als auf die Komplexität eines Passworts an. Doch auch ein kurzes komplexes Passwort sollte mindestens acht Zeichen lang sein. Ausserdem gilt für alle Passwörter: Es sollte aus Klein- und Grossbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen. Besser ist es jedoch meist, wenn Sie Passwörter mit mindestens zwölf Zeichen wählen. Damit machen Sie Hackern das Leben zumindest schwerer.

Tipp Nr. 3: Setzen Sie auf kreative Merksätze

Wollen Sie sich lange komplexe bzw. kryptische Passwörter merken, stehen Sie wie die meisten Menschen vor einer kniffligen Denksportaufgabe. Doch es geht auch ganz einfach, und zwar mit einem Kniff. Setzen Sie auf Liedzeilen, Aussagen oder Merksätze, an die Sie sich leicht erinnern können. Nehmen Sie die Anfangsbuchstaben, fügen Sie Ziffern und Sonderzeichen hinzu und bauen Sie Fehler ein. So wird aus dem Satz „Tanze Samba mit mir, tanze Samba die ganze Nacht“ das Passwort „T$mMI@,t§dgN@ch!“. Das funktioniert auch perfekt mit lustigen oder schrägen Merksätzen wie „Der dritte Himmel über Castrop-Rauxel hängt schon wieder voller Schinken!“, denn der wird zu „D3.Hü(C@S-RXL)hswv$!“. Oder wie wäre es mit Dialekt, gerne aus anderen Ländern: „Hey Schnuggelsche Nummer 1? Schlotze ma ä Bembel?“ als „HSNr.1?Sm@B?“

Tipp Nr. 4: Jeder Account hat sein eigenes Passwort

Vermeiden Sie Kettenreaktionen. Die kann es nämlich geben, wenn Sie für mehrere Konten ein und dasselbe Passwort nutzen und Kriminelle mit demselben Passwort auch anderswo leichtes Spiel haben. Um Kriminellen nicht mit einem Schlüssel alle Türen zu öffnen, sollten Sie auf Einzigartigkeit setzen: Jedes Konto erhält sein eigenes Passwort. Keines kommt mehrfach zum Einsatz.

Tipp Nr. 5: Aktivieren Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) oder Passkey

Die Funktionsweise von 2FA ist schnell erklärt: Hier braucht man nicht nur das Passwort, sondern ein weiteres Sicherheitselement (z. B. einen an das Smartphone gesendeten Code). Nur wenn beides vorliegt, klappt es mit der Anmeldung. Besitzen Kriminelle nur ein Element, ist ein Zugriff ausgeschlossen. Daher: Setzen Sie auf 2FA, wo immer möglich und erst recht dort, wo es um Schützenswertes geht.

Alternativ können Sie auch auf Passkey setzen. Nutzen Sie dieses kryptografische Verfahren, können Sie sich auch ohne Passwort sicher anmelden. Damit das funktioniert, müssen Sie einerseits diese Anmeldevariante auf einer Webseite oder im Benutzerkonto aktivieren. Andererseits brauchen Sie z. B. ein Smartphone als zweiten Sicherheitsfaktor. 

Tipp Nr. 6: Setzen Sie auf Ihren persönlichen Passworttresor

Sie wollen oder können sich all die komplexen Passwörter nicht merken? Kein Problem! Setzen Sie auf die passende Software, sprich einen Passwortmanager oder Passworttresor. Hier können Sie all Ihre Passwörter sicher ablegen und ggf. neue generieren. Zudem sind die Passwörter durch Verschlüsselung geschützt. Merken müssen Sie sich nur ein einziges möglichst komplexes Passwort. Bitte bauen Sie jedoch allen Eventualitäten vor: Denken Sie auch an eine Sicherung Ihrer Passwortdatenbank.

Übrigens: Machen Sie doch mal den Qualitätscheck. So erkennen Sie mit der entsprechenden Funktion schnell, ob es bei Passwörtern Optimierungsbedarf gibt. Der kann bestehen, wenn Sie ein Passwort mehrfach verwenden oder wenn es einfach zu einfach ist.

Tipp Nr. 7: Seien Sie auf der Hut

Kriminelle schlafen nicht und setzen alles daran, an Ihre Daten zu kommen. Daher ist wichtig: Haben Sie den Verdacht, dass etwa ein Passwort geknackt oder Unbefugte Kenntnis davon erlangt haben, sollten Sie es schnellstens ändern. 

Ausserdem: Gerne locken Kriminelle über gefälschte E-Mails oder SMS ihre Opfer in die Passwortfalle. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn man Sie zur Passwortänderung auffordert, obwohl Sie das nicht veranlasst haben. Nutzen Sie auf keinen Fall Links, die Sie nicht selbst herausgesucht haben. Schauen Sie immer zweimal hin und überlegen Sie gut: Kann das wirklich sein?

Sie haben Fragen? Melden Sie sich

Wenn Sie Fragen rund um das Thema Passwortschutz haben, sind Sie hier an der richtigen Stelle. Bei technischen Aspekten wenden Sie sich an die IT-Abteilung. Steht der Datenschutz im Fokus, wenden Sie sich an den Datenschutzberater.

Danke für Ihre Unterstützung!

Ihr 

Theo Rettisch

© PrivacyXperts
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Awareness

Jeder von uns hat es in der Hand und kann einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Sensiblem leisten. Gestalten Sie lhre Passworter so, dass
iible Zeitgenossen keine Chance haben. Dazu méchte ich Ihnen die folgenden Tipps an die Hand geben:

Tipp Nr. 1: Machen Sie es Kriminellen nicht leicht

Nutzen Sie nichts als Passwort, auf das man bei Ihnen schliessen kénnte. So z. B. Namen von lhnen, auch keine Spitznamen. Das gilt auch fiir
Namen von Familienmitgliedern, Verwandten oder Freunden. Auch der Name Ihres Haustiers ist tabu. Diese Informationen konnen ggf. leicht
tiber Suchmaschinen oder in Profilen in sozialen Netzwerken gefunden oder erschlossen werden. Manches lasst sich auch erraten.

Verwenden Sie auch nichts, was sich einfach in Biichern etwa Worterbiichern oder Lexika finden Iasst. Denn das in solchen Biichern Enthaltene
kann von entsprechender Software durchprobiert werden. Das geht heutzutage ganz schnell. Wenn Sie unbedingt auf Begriffe setzen wollen,
bauen Sie absichtlich Schreibfehler oder Dialekt mit ein. Je ungewdhnlicher, desto besser. Ein , Moi_Schnuggelsche#06131" legt fiir Kriminelle
die Latte schon deutlich héher als ein , Autobahn123".

Tipp Nr. 2: Lange schlagt Komplexitat

Viele Experten sind sich einig: Es kommt eher auf die Lange als auf die Komplexitét eines Passworts an. Doch auch ein kurzes komplexes Pass-
wort sollte mindestens acht Zeichen lang sein. Ausserdem gilt fiir alle Passworter: Es sollte aus Klein- und Grosshuchstaben, Ziffern und Sonder-
zeichen bestehen. Besser ist es jedoch meist, wenn Sie Passworter mit mindestens zwolf Zeichen wahlen. Damit machen Sie Hackern das Leben
zumindest schwerer.

Tipp Nr. 3: Setzen Sie auf kreative Merksatze

Wollen Sie sich lange komplexe bzw. kryptische Passworter merken, stehen Sie wie die meisten Menschen vor einer kniffligen Denksportaufgabe.
Doch es geht auch ganz einfach, und zwar mit einem Kniff. Setzen Sie auf Liedzeilen, Aussagen oder Merksatze, an die Sie sich leicht erinnern
konnen. Nehmen Sie die Anfangsbuchstaben, fiigen Sie Ziffern und Sonderzeichen hinzu und bauen Sie Fehler ein. So wird aus dem Satz , Tanze
Samba mit mir, tanze Samba die ganze Nacht” das Passwort , TSmMI@,t§dgN@ch!“. Das funktioniert auch perfekt mit lustigen oder schragen
Merksatzen wie , Der dritte Himmel Giber Castrop-Rauxel hangt schon wieder voller Schinken!”, denn der wird zu , D3.Hi(C@S-RXL)hswv$! .
Oder wie wére es mit Dialekt, gerne aus anderen Landern: ,Hey Schnuggelsche Nummer 1? Schlotze ma & Bembel?” als ,HSNr.12Sm@B?”

Tipp Nr. 4: Jeder Account hat sein eigenes Passwort

Vermeiden Sie Kettenreaktionen. Die kann es namlich geben, wenn Sie fiir mehrere Konten ein und dasselbe Passwort nutzen und Kriminelle mit
demselben Passwort auch anderswo leichtes Spiel haben. Um Kriminellen nicht mit einem Schliissel alle Tiiren zu 6ffnen, sollten Sie auf Einzig-
artigkeit setzen: Jedes Konto erhdlt sein eigenes Passwort. Keines kommt mehrfach zum Einsatz.

Tipp Nr. 5: Aktivieren Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) oder Passkey

Die Funktionsweise von 2FA ist schnell erklart: Hier braucht man nicht nur das Passwort, sondern ein weiteres Sicherheitselement (z. B. einen an
das Smartphone gesendeten Code). Nur wenn beides vorliegt, klappt es mit der Anmeldung. Besitzen Kriminelle nur ein Element, ist ein Zugriff
ausgeschlossen. Daher: Setzen Sie auf 2FA, wo immer mdglich und erst recht dort, wo es um Schiitzenswertes geht.

Alternativ kénnen Sie auch auf Passkey setzen. Nutzen Sie dieses kryptografische Verfahren, kénnen Sie sich auch ohne Passwort sicher an-
melden. Damit das funktioniert, miissen Sie einerseits diese Anmeldevariante auf einer Webseite oder im Benutzerkonto aktivieren. Andererseits
brauchen Sie z. B. ein Smartphone als zweiten Sicherheitsfaktor.

Tipp Nr. 6: Setzen Sie auf lhren personlichen Passworttresor

Sie wollen oder kdnnen sich all die komplexen Passworter nicht merken? Kein Problem! Setzen Sie auf die passende Software, sprich einen Pass-
wortmanager oder Passworttresor. Hier kdnnen Sie all lhre Passworter sicher ablegen und ggf. neue generieren. Zudem sind die Passworter durch
Verschliisselung geschiitzt. Merken miissen Sie sich nur ein einziges mdglichst komplexes Passwort. Bitte bauen Sie jedoch allen Eventualitaten
vor: Denken Sie auch an eine Sicherung lhrer Passwortdatenbank.

Ubrigens: Machen Sie doch mal den Qualititscheck. So erkennen Sie mit der entsprechenden Funktion schnell, ob es bei Passwortern Optimie-
rungsbedarf gibt. Der kann bestehen, wenn Sie ein Passwort mehrfach verwenden oder wenn es einfach zu einfach ist.

Tipp Nr. 7: Seien Sie auf der Hut

Kriminelle schlafen nicht und setzen alles daran, an lhre Daten zu kommen. Daher ist wichtig: Haben Sie den Verdacht, dass etwa ein Passwort
geknackt oder Unbefugte Kenntnis davon erlangt haben, sollten Sie es schnellstens andern.

Ausserdem: Gerne locken Kriminelle iiber gefélschte E-Mails oder SMS ihre Opfer in die Passwortfalle. Lassen Sie besondere Vorsicht walten,
wenn man Sie zur Passwortanderung auffordert, obwohl Sie das nicht veranlasst haben. Nutzen Sie auf keinen Fall Links, die Sie nicht selbst
herausgesucht haben. Schauen Sie immer zweimal hin und (iberlegen Sie gut: Kann das wirklich sein?

Sie haben Fragen? Melden Sie sich

Wenn Sie Fragen rund um das Thema Passwortschutz haben, sind Sie hier an der richtigen Stelle. Bei technischen Aspekten wenden Sie sich an
die IT-Abteilung. Steht der Datenschutz im Fokus, wenden Sie sich an den Datenschutzberater.

Danke fiir Ihre Unterstiitzung!
lhr
Theo Rettisch
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Kommunkation

Mit Frage kalt erwischt worden?
So schaffen Sie die Wende

Sie kennen das vielleicht: Sie sind mit dem Geschaftsfiihrer in einem Termin oder jemand aus dem
oberen Management spricht Sie zwischen Tiir und Angel an. Er fragt Sie, wie eine bestimmte Sache
einzuschatzen ist. Doch irgendwie haben Sie zum umrissenen Thema keinen blassen Schimmer.
Doch das miissen Sie niemanden merken lassen. Seien Sie ganz Profi!

Niemand hat auf alles eine Antwort

Das ist einfach so — und das ist auch véllig in Ordnung. Egal ob
Politiker, Manager oder Nobelpreistrager, es gibt immer Themen,
bei denen man ins Schwimmen kommen kann oder bei denen
fundiertes Wissen einfach Fehlanzeige ist. Warum also sollte das
bei lhnen und beim Datenschutz anders sein? Gerade weil Daten-
schutz komplex ist und auch eher banal erscheinende Fragen oft
eine grlindliche Recherche erfordern, miissen Sie sich keine Sorgen
machen, wenn Sie auf Anhieb eben keine Antwort parat haben.
Selbst die alten Hasen unter den Datenschutzberater kdnnen nicht
jede Frage aus dem Stegreif beantworten. Und: Qualitat braucht
Zeit. Auch wenn manche meinen, dass Sie das lebende Daten-
schutzlexikon sind, ist es nur normal, wenn Sie nicht immer sofort
eine Antwort parat haben. Denn qualifizierte Beratung braucht
eben Zeit, etwa zum Nachdenken.

Ihre Erfolgsformel: die Gegenfragen-Technik

Unerwartete Fragen in grosserer oder prominent besetzter Runde
konnen fiir Sie eine grosse Herausforderung sein. Allerdings kon-
nen Sie die Situation souveran meistern und miissen gerade nicht
vorschnell etwas dussern, was Sie vielleicht spater bereuen. Der
Schliissel zum Erfolg liegt einerseits darin, dass Sie zunachst Ruhe
bewahren. Halten Sie inne und wenden Sie sich personlich und
freundlich an den Fragenden. Setzen Sie dann auf die Gegenfra-
gen-Technik. Mit gezielten Gegenfragen kénnen Sie namlich Zeit
gewinnen, wichtige Details in Erfahrung bringen und aktiv das Ge-
sprach steuern.

Diese Gegenfragen funktionieren immer

Pragen Sie sich die folgenden Gegenfragen ein. Finden Sie sich in
einer entsprechenden Situation wieder, werden Sie sich garantiert
daran erinnern. Und Sie werden ganz schnell merken, wie erfolg-
reich Sie damit im Gesprach aus der Defensive in die Offensive
kommen.

Wie soll die Bearbeitung bzw. der Bearbeitungsprozess konkret
aussehen?

Lassen Sie sich das Vorhaben von A bis Z beschreiben. Das bedeu-
tet nicht, dass lhr Gesprachspartner bei Adam und Eva anfangen
soll. Das kann eben auch bedeuten, dass erklart werden soll, wel-
che Daten bei wem flir was beschafft werden sollen.

Wer tragt die Verantwortung fiir das Ganze?

Derjenige, der Sie fragt, ist unter Umsténden nicht verantwortlich
und verfiigt gegebenenfalls dann auch nicht tber alle Informatio-

2 https://kurzlink.ch/privacy

nen. Sitzt der intern Verantwortliche nicht mit am Tisch, kdnnen
Sie geschickt die weitere Diskussion vertagen. Schliesslich sollte
derjenige mit eingebunden sein, der tber das Ob und Wie konkret
entscheidet.

Fiir welchen Zweck sollen welche Daten bearbeitet werden?

Auch damit kénnen Sie viel Zeit gewinnen. Denn oft kommen hier
zundchst einfach nur Allgemeinplatze. Fragen Sie konkret nach,
welches Ziel mit einer Bearbeitung bestimmter personenbezoge-
ner Informationen verfolgt wird. Wiederholen Sie das Ganze noch-
mals in eigenen Worten, gewinnen Sie nicht nur Zeit und stellen
sicher, dass Sie alles richtig verstanden haben. Auch zeigen Sie
Ihrem Gegeniiber, dass Sie ihn und sein Anliegen ernst nehmen.

Auf welcher Rechtsgrundlage soll die Bearbeitung basieren?

Meist wird es auch hier schnell etwas diinn oder es wird einfach
nur eine allgemeine Antwort prasentiert. Bei jeder Rechtsgrund-
lage kénnen Sie namlich nachbohren. Nennt man Ihnen beispiels-
weise die Einwilligung, kdnnen Sie nach dem konkreten Entwurf
und den Umstanden fragen.

Liegt schon ein Konzept oder eine Projektbeschreibung vor?

Gerade wenn es komplexer wird, geht es nicht ohne solche Be-
schreibungen. Je komplexer die Sache ist, desto eher wird man
Verstandnis haben, dass Sie nicht direkt eine Antwort prasentieren
kénnen. Vielmehr miissen Sie sich die Sache erst einmal anschau-
en. Erst dann kénnen Sie konkrete Hinweise geben.

Wer ist an der Bearbeitung beteiligt?

Heutzutage wird vieles unter Einbindung von Dienstleistern erle-
digt. Ist das der Fall, kdnnen Sie die Zusammenarbeit hinterfragen.
Fragen Sie etwa, ob der Dienstleister als Auftragsbearbeiter tatig
werden soll und wie man die Sache regeln will.

Inwieweit ist bereits eine Risikoanalyse erfolgt?

Risikoangemessener Schutz ist ein tragendes Element des Daten-
schutzes. Nicht selten ist hier nichts an Analyse passiert, weil man
vielleicht meint, dass Sie das machen. Spielen Sie den Ball zuriick
und fordern Sie eine entsprechende Analyse mit Ableitung der pas-
senden Massnahmen ein.

Liegen die Angaben fiir das Verzeichnis von Bearbeitungstatig-
keiten vor?

Das ist die Frage schlechthin, um Zeit zu gewinnen bzw. eine Dis-
kussion zu beenden. Denn meist beschaftigt sich niemand damit,
die relevanten Informationen zusammenzustellen. Machen Sie
klar, dass die Informationen fiir lhre Beratung und Bewertung ent-
scheidend sind.
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So konnen Sie Standardfalle
leichter erledigen

Vielleicht kennen Sie das: Irgendwie landen immer wieder die gleichen Félle und gleichen Fragen
auf lhrem Schreibtisch. Dass Ablage P, sprich Papierkorb, nicht infrage kommt, wissen Sie als Daten-
schutzberater nur zu gut. Und dennoch kénnen Sie sich bei Standardféllen das Leben viel leichter

machen.

Datenschutz ist wichtig fir Betroffene. Und Sie als Datenschutzbe-
rater sind wichtig fiir lhr Unternehmen. Schliesslich helfen Sie da-
bei, dass Datenschutz ernst genommen wird und Pannen vermie-
den werden. Doch je besser Sie sind und je prasenter das Thema
Datenschutz ist, desto mehr Arbeit landet auf Ihrem Schreibtisch.
Dabei stellen auch Sie bestimmt fest: Es gibt Fragen, die immer
wieder kommen. Auch manches Problem kdnnten die Fragenden
selbst 16sen. Sorgen Sie also flir Entlastung. Gehen Sie es geschickt
an, wird manche Frage zukiinftig nicht mehr bei lhnen landen. Das
erledigen die Mitarbeiter dann in Eigenregie.

Geben Sie Hilfe zur Selbsthilfe

Haufig ist es so, dass Menschen sich eigentlich selbst helfen wol-
len, bevor sie jemanden anderen fragen missen. Arbeiten Sie also
daran, dass man Sie bei Standardfallen erst gar nicht fragen muss.
Bieten Sie also Hilfe zur Selbsthilfe. Das kénnen Antworten auf
haufige Fragen sein oder eben Merkblatter und Leitféaden. Damit
Sie beim , Unter-die-Arme-Greifen” das volle Potenzial ausschop-
fen, setzen Sie auf den folgenden Fragenkatalog. So stellen Sie
sicher, dass Ihr Ergebnis Hand und Fuss hat,

N

— b
Gepriift und
erledigt?

Checkliste: Standardfalle leichter erledigen

Das sollten Sie

klaren Das ist wichtig

Schwerpunkte geschickt identifizieren

Welche Fragen kommen immer > Starten Sie zunachst mit einer Analyse. Priifen Sie Ihr E-Mail-Postfach, lhre Notizen, Protokolle oder
wieder oder besonders héufig Beratungsdokumente. Machen Sie eine einfache Strichliste nach dem Motto , Welches Thema kommt
auf? besonders haufig vor?”.
> Setzen Sie auch auf ein Brainstorming. Denn unter Umsténden haben Sie manches bei der Analyse von
E-Mails & Co. nicht entdeckt. So z. B. kurze Beratungen oder die Beantwortung von Fragen in Bespre-
chungen oder am Telefon.

O Nein

Um welche Themen geht es > Stellen Sie die Fragen und Themen nach Oberbegriffen zusammen. Bilden Sie beispielsweise Cluster zu
schwerpunktmassig? Themen wie ,Kundendatenschutz (z. B. Kundendatenbank, Werbung, Messestand)”, , Beschaftigten-
daten (z. B. Videoliberwachung, Homeoffice, Bewerbungsgesprache)”, , Technisch-organisatorischer
Datenschutz (z. B. Verschliisselung, Risikoorientierung, Léschung)”.
> Erstellen Sie sich eine Rangliste der Schwerpunktthemen. Das ist wichtig, damit Sie leichter Prioritaten
setzen konnen.

O Nein

Wer stellt besonders haufig be- > Klaren Sie, welche Personengruppen welche Fragen stellen.
stimmte Fragen? > Charakterisieren Sie fiir sich die betreffende Zielgruppe. So macht es einen grossen Unterschied, ob es
sich um Fihrungskrafte handelt, die etwas zu Mitarbeiteriiberwachung fragen, oder einfache Beschaftig-
te.
> Fokussieren Sie spater auf die jeweiligen Bediirfnisse der jeweiligen Zielgruppe. Das gilt gerade fiir die
von lhnen in Erwdgung gezogenen Aktivitéten.

O Nein

Warum kommen immer wieder > Versuchen Sie, die Griinde und Ursachen auszumachen, weshalb Fragen aufkommen oder immer wieder
die gleichen Fragen? die gleichen Falle bei Ihnen auf dem Tisch landen. Typische Griinde kdnnen sein: Es gibt unklare oder
fehlende Regeln bzw. Informationen, Informationen sind nicht auffindbar oder ohne klare Handlungsan-
weisung.
> Versetzen Sie sich in die Situation anderer, etwa eines typischen Fragestellers. Gehen Sie damit auch
kritisch mit sich selbst um. Eventuell liegt es an Ihnen, dass man Ihnen mehr Arbeit macht als notig.
> Nutzen Sie jede Gelegenheit, Licht ins Dunkel zu bringen. Sprechen Sie dazu auch mit Fragenden bzw.
Vertretern aus der Zielgruppe.

O Nein

Welche Informationen werden > Machen Sie auch einen ,Kassensturz” in Sachen vorhandener Informationen. Gibt es fiir bestimmte The-
bereitgestellt? men nichts oder sind die Informationen irgendwo versteckt, kann sie auch niemand finden bzw. nutzen.
> Klaren Sie fiir sich, wer welche Informationen bereitstellen misste. Weil Sie ja in erster Linie Berater in
Datenschutzfragen sind, kann Ihre erste Aufgabe auch darin bestehen, dass Sie andere dabei unterstiit-
zen, ihren (Informations-)Auftrag wahrzunehmen.
> Machen Sie die Probe aufs Exempel. Versuchen Sie, auf typische Fragen schnell selbst Informationen
zu finden, etwa im Intranet. Dabei ist wichtig: Nur weil das Ihnen mit Ihrem Spezialwissen leicht von
der Hand geht, muss das fiir andere nicht gelten. Machen Sie den Realitdtscheck aus Perspektive des
typischen Fragenden.

O Nein
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Checkliste: Standardfalle leichter erledigen

Das sollten Sie
klaren

Schwerpunkte geschickt identifizieren

Welche Fragen kommen immer
wieder oder besonders héufig
auf?

Um welche Themen geht es
schwerpunktmassig?

Wer stellt besonders héaufig be-
stimmte Fragen?

Warum kommen immer wieder
die gleichen Fragen?

Welche Informationen werden
bereitgestellt?

. - Gepriift und
Das ist wichtig pru .,
erledigt?
> Starten Sie zunachst mit einer Analyse. Priifen Sie Ihr E-Mail-Postfach, lhre Notizen, Pro-
tokolle oder Beratungsdokumente. Machen Sie eine einfache Strichliste nach dem Motto
»Welches Thema kommt besonders haufig vor?”. .
O Ja O Nein

Setzen Sie auch auf ein Brainstorming. Denn unter Umstanden haben Sie manches bei
der Analyse von E-Mails & Co. nicht entdeckt. So z. B. kurze Beratungen oder die Beant-
wortung von Fragen in Besprechungen oder am Telefon.

Stellen Sie die Fragen und Themen nach Oberbegriffen zusammen. Bilden Sie beispiels-

weise Cluster zu Themen wie , Kundendatenschutz (z. B. Kundendatenbank, Werbung,
Messestand)”, , Beschaftigtendaten (z. B. Videoiiberwachung, Homeoffice, Bewerbungs-
gesprache)”, , Technisch-organisatorischer Datenschutz (z. B. Verschliisselung, Risiko- O Ja
orientierung, Léschung)”.

Erstellen Sie sich eine Rangliste der Schwerpunktthemen. Das ist wichtig, damit Sie

leichter Prioritéten setzen kdnnen.

Klaren Sie, welche Personengruppen welche Fragen stellen.

Charakterisieren Sie fiir sich die betreffende Zielgruppe. So macht es einen grossen Unter-
schied, ob es sich um Fiihrungskrafte handelt, die etwas zu Mitarbeiteriiberwachung
fragen, oder einfache Beschiftigte.

Fokussieren Sie spater auf die jeweiligen Bediirfnisse der jeweiligen Zielgruppe. Das gilt
gerade fiir die von Ihnen in Erwagung gezogenen Aktivitaten.

O Ja

Versuchen Sie, die Griinde und Ursachen auszumachen, weshalb Fragen aufkommen oder
immer wieder die gleichen Falle bei Ihnen auf dem Tisch landen. Typische Griinde kdnnen
sein: Es gibt unklare oder fehlende Regeln bzw. Informationen, Informationen sind nicht
auffindbar oder ohne klare Handlungsanweisung.

Versetzen Sie sich in die Situation anderer, etwa eines typischen Fragestellers. Gehen Sie
damit auch kritisch mit sich selbst um. Eventuell liegt es an Ihnen, dass man Ihnen mehr
Arbeit macht als nétig.

Nutzen Sie jede Gelegenheit, Licht ins Dunkel zu bringen. Sprechen Sie dazu auch mit
Fragenden bzw. Vertretern aus der Zielgruppe.

O Ja

Machen Sie auch einen ,Kassensturz” in Sachen vorhandener Informationen. Gibt es fiir
bestimmte Themen nichts oder sind die Informationen irgendwo versteckt, kann sie auch
niemand finden bzw. nutzen.

Klaren Sie fiir sich, wer welche Informationen bereitstellen miisste. Weil Sie ja in erster
Linie Berater in Datenschutzfragen sind, kann Ihre erste Aufgabe auch darin bestehen,
dass Sie andere dabei unterstiitzen, ihren (Informations-)Auftrag wahrzunehmen.
Machen Sie die Probe aufs Exempel. Versuchen Sie, auf typische Fragen schnell selbst
Informationen zu finden, etwa im Intranet. Dabei ist wichtig: Nur weil das Ihnen mit
Ihrem Spezialwissen leicht von der Hand geht, muss das fiir andere nicht gelten. Machen
Sie den Realitdtscheck aus Perspektive des typischen Fragenden.

O Ja

Handlungsbedarf ausmachen

Wie hoch sind die Relevanz und
Bedeutung bestimmter Themen?

Welche Risiken bestehen, wenn
Sie sich nicht der Sache an-
nehmen?

Ist eine einfache und ziigige Um-
setzung moglich?

© PrivacyXperts

>

>

Nur weil ein Thema oder eine Frage besonders oft kommt, muss das nicht bedeuten, dass
Sie sich dem als Erstes widmen miissen.

Was weniger bedeutsam bzw. dringend ist, sollten Sie zwar nicht unter den Tisch fallen
lassen. Gehen Sie es jedoch mit niedriger zeitlicher Prioritét an.

O Ja

Hier sollten Sie verschiedene ,Risikoperspektiven” einnehmen. So z. B. die des Betroffe-
nen, des Unternehmens und auch die des Datenschutzberaters. Je nach Perspektive kann
sich der Handlungsbedarf ganz anders darstellen.

Gehen Sie wie Ublich bei Risikobewertungen vor. Machen Sie die mégliche Gefahr

aus. Bewerten Sie dann die Eintrittswahrscheinlichkeit und die méglichen nachteiligen
Konsequenzen mit 1 bis 3, eben fiir niedrig, mittel und hoch. Berechnen Sie eine Risiko-
ziffer: Schadenshdhe (1 bis 3) x Wahrscheinlichkeit (1 bis 3) = Risiko (1 bis 9). Die hohen
Risiken sollten als Erstes behandelt werden. Gehen Sie bei der Bearbeitung pragmatisch
und praxisnah vor.

O Ja

Nehmen Sie bei den wichtigen Themen, diejenigen zuerst in Angriff, bei denen Sie schnell
vorwartskommen bzw. die Sie schnell erledigen kénnen.

Identifizieren Sie vor allem Bremsklotze oder K.-o0.-Kriterien. Auch wenn Themen wichtig
sind, konnen diese nicht einfach oder schnell umsetzbar sein. Hier kann es sinnvoll sein,
andere Strategien zu entwickeln.

O Ja

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein
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Die passende Losung finden

Welche Massnahme eignet sich
besonders fiir den betreffenden
Standardfall oder die Standard-
frage?

Wie konnen Beschéftigte be-
fahigt werden, einfache Fragen
selbst zu beantworten?

Wodurch wird sichergestellt,
dass Informationen fiir die
betreffende Zielgruppe leicht zu
finden sind?

Inwieweit ist sichergestellt, dass
Informationen aktuell gehalten
werden?

Wie werden die angedachten
Massnahmen kommuniziert?

>

vV VvV V VVVYVYV

Wahlen Sie die passenden Lésungen aus Ihrem , Werkzeugkasten”.
Typische Beispiele sind:

Regelungen und Prozessheschreibungen

Themenseiten mit Erlauterungen im Intranet

thematische Listen mit Antworten auf haufig gestellte Fragen
Merkblatter und Checklisten

Anleitungen und Erklarvideos

Sprechstunden fiir individuelle Fragen

Oft sind Mischungen aus verschiedenen Losungen am besten.

Die Qualitat Ihrer Angebote steigt vor allem mit der Aktualitat. Gibt es neue Informatio-
nen oder Hinweise, sollten diese zeitnah Einfluss in Ihr Angebot finden.

O Ja

Werden Sie nach folgendem Motto aktiv: Der Kéder muss dem Fisch schmecken und nicht
dem Angler. Zielgruppenorientierung ist oberstes Gebot. So machen auch Sie sich das
Leben und die Arbeit als Datenschutzberater leichter, wenn etwa bei komplizierten oder
.Nerv-Themen” endlich der Groschen fallt.

Klaren Sie mit der Zielgruppe die Frage , Womit ware lhnen bei diesem Thema bzw. bei
diesen Fragen in der Praxis am meisten geholfen?”. Gibt es nur sparliche Riickmeldung,
geben Sie Beispiele. So zum Beispiel Checklisten, Leitfaden oder Anleitungen.

O Ja

Vieles werden Sie ggf. im Intranet bereitstellen wollen. Hier ist entscheidend, dass
Suchende schnell das Gesuchte finden. Setzen Sie daher auf eine gute und schliissige
Bezeichnung von Seiten, Dokumenten und Links.

Oft ist es fir Suchende besonders hilfreich, wenn Sie eine ausfiihrliche A-bis-Z-Liste
bereitstellen. Die wird dann Anlaufstelle Nummer eins. Nehmen Sie in die Liste vor allem
die Begriffe auf, die Zielgruppen am ehesten suchen diirften. Achten Sie zugleich dennoch
darauf, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und auf belanglose Themen ver-
zichten.

O Ja

Egal, was Sie anbieten, es sollte aktuell gehalten sein. Denn veraltete Informationen
sind nicht nur argerlich fir den Nutzer. Schlimmstenfalls sorgen sie auch fiir Fehler oder
falsches Verhalten.

Versehen Sie nach Moglichkeit alles Veroffentlichte mit einer Versionsnummer und einem
Bearbeitungsdatum. Das hilft nicht nur Nutzern, die Aktualitt einzuschatzen. Auch Sie
erkennen auf einen Blick, was schon etwas in die Jahre gekommen ist.

Priifen Sie gerade bei Intranetangeboten regelmassig, ob Seiten und Links funktionieren.
Tote Links sind meist mehr als nur blosses Argernis. Sie kénnen Suchende frustrieren und
dazu fiihren, dass diese ihre Suche aufgeben.

Nicht nur gute Informationen, Dokumente oder unterstiitzende Massnahmen sind wich-
tig. Mindestens genauso wichtig ist, dass Sie diese kommunizieren. Gut geeignet sind
Newsletter, die Sie beispielsweise einmal im Quartal verschicken. Hier konnen Sie nicht
nur aktuelle Themen ansprechen. Sie kdnnen auch auf Intranetangebote und Schulungen
hinweisen.

Wollen Sie Schulungen oder Sprechstunden anbieten, sollten Sie nicht nur mehrere
Termine zur Auswahl bereithalten. Geben Sie die Termine auch friihzeitig bekannt, damit
moglichst viele Interessierte die Teilnahme ermdglichen kénnen.

O Ja

An die Umsetzung machen

Liegt ein Plan fir die Umsetzung
vor?

Wer bzw. welche Ressourcen
werden firr die Umsetzung
bendtigt?

© PrivacyXperts
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>
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Uberlegen Sie, was Sie in die Wege leiten und umsetzen miissen, um ein gutes Ergebnis
zu erzielen.

Denken Sie auch immer Gber Alternativen nach. Manchmal muss man eben Abstriche am
Ergebnis machen oder einen anderen Weg einschlagen.

Fir dies oder jenes brauchen Sie die Unterstiitzung anderer Kollegen. Sprechen Sie diese
friihzeitig an.

Sind Kosten unvermeidbar, sollten Sie die Deckung vorab klaren. Denn leider gilt so oft:
ohne Moos nix los.

O Ja

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein
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Selbstorganisation

Handlungsbedarf ausmachen

Wie hoch sind die Relevanz und
Bedeutung bestimmter Themen?

Welche Risiken bestehen, wenn
Sie sich nicht der Sache an-
nehmen?

Ist eine einfache und ziigige Um-
setzung moglich?

>

>

>

Nur weil ein Thema oder eine Frage besonders oft kommt, muss das nicht bedeuten, dass Sie sich dem
als Erstes widmen missen.

Was weniger bedeutsam bzw. dringend ist, sollten Sie zwar nicht unter den Tisch fallen lassen. Gehen
Sie es jedoch mit niedriger zeitlicher Prioritat an.

Hier sollten Sie verschiedene , Risikoperspektiven” einnehmen. So z. B. die des Betroffenen, des Unter-
nehmens und auch die des Datenschutzberaters. Je nach Perspektive kann sich der Handlungsbedarf
ganz anders darstellen.

Gehen Sie wie (blich bei Risikobewertungen vor. Machen Sie die mégliche Gefahr aus. Bewerten Sie
dann die Eintrittswahrscheinlichkeit und die moglichen nachteiligen Konsequenzen mit 1 bis 3, eben fiir
niedrig, mittel und hoch. Berechnen Sie eine Risikoziffer: Schadenshdhe (1 bis 3) x Wahrscheinlichkeit
(1 bis 3) = Risiko (1 bis 9). Die hohen Risiken sollten als Erstes behandelt werden. Gehen Sie bei der
Bearbeitung pragmatisch und praxisnah vor.

Nehmen Sie bei den wichtigen Themen, diejenigen zuerst in Angriff, bei denen Sie schnell vorwartskom-
men bzw. die Sie schnell erledigen kdnnen.

Identifizieren Sie vor allem Bremsklotze oder K.-o.-Kriterien. Auch wenn Themen wichtig sind, kdnnen
diese nicht einfach oder schnell umsetzbar sein. Hier kann es sinnvoll sein, andere Strategien zu ent-
wickeln.

Die passende Losung finden

Welche Massnahme eignet sich
besonders fiir den betreffenden
Standardfall oder die Standard-
frage?

Wie kénnen Beschaftigte be-
fahigt werden, einfache Fragen
selbst zu beantworten?

Wodurch wird sichergestellt,
dass Informationen fiir die
betreffende Zielgruppe leicht zu
finden sind?

Inwieweit ist sichergestellt, dass
Informationen aktuell gehalten
werden?

Wie werden die angedachten
Massnahmen kommuniziert?

>

vV V V V V V VYV

Wabhlen Sie die passenden Losungen aus Ihrem , Werkzeugkasten”.
Typische Beispiele sind:

Regelungen und Prozessbeschreibungen

Themenseiten mit Erlduterungen im Intranet

thematische Listen mit Antworten auf haufig gestellte Fragen
Merkblatter und Checklisten

Anleitungen und Erklarvideos

Sprechstunden fiir individuelle Fragen

0Oft sind Mischungen aus verschiedenen Losungen am besten.

Die Qualitat lhrer Angebote steigt vor allem mit der Aktualitat. Gibt es neue Informationen oder Hin-
weise, sollten diese zeitnah Einfluss in Ihr Angebot finden.

Werden Sie nach folgendem Motto aktiv: Der Koder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Zielgruppenorientierung ist oberstes Gebot. So machen auch Sie sich das Leben und die Arbeit als
Datenschutzberater leichter, wenn etwa bei komplizierten oder ,Nerv-Themen” endlich der Groschen
fallt.

Klaren Sie mit der Zielgruppe die Frage , Womit wére lhnen bei diesem Thema bzw. bei diesen Fragen
in der Praxis am meisten geholfen?”. Gibt es nur sparliche Riickmeldung, geben Sie Beispiele. So zum
Beispiel Checklisten, Leitfaden oder Anleitungen.

Vieles werden Sie ggf. im Intranet bereitstellen wollen. Hier ist entscheidend, dass Suchende schnell das
Gesuchte finden. Setzen Sie daher auf eine gute und schliissige Bezeichnung von Seiten, Dokumenten
und Links.

Oft ist es fiir Suchende besonders hilfreich, wenn Sie eine ausfiihrliche A-bis-Z-Liste bereitstellen. Die
wird dann Anlaufstelle Nummer eins. Nehmen Sie in die Liste vor allem die Begriffe auf, die Zielgruppen
am ehesten suchen dirften. Achten Sie zugleich dennoch darauf, dass Sie sich auf das Wesentliche
konzentrieren und auf belanglose Themen verzichten.

Egal, was Sie anbieten, es sollte aktuell gehalten sein. Denn veraltete Informationen sind nicht nur
argerlich fiir den Nutzer. Schlimmstenfalls sorgen sie auch fiir Fehler oder falsches Verhalten.

Versehen Sie nach Mdglichkeit alles Verdffentlichte mit einer Versionsnummer und einem Bearbeitungs-
datum. Das hilft nicht nur Nutzern, die Aktualitat einzuschatzen. Auch Sie erkennen auf einen Blick, was
schon etwas in die Jahre gekommen ist.

Priifen Sie gerade bei Intranetangeboten regelmassig, ob Seiten und Links funktionieren. Tote Links sind
meist mehr als nur blosses Argernis. Sie kdnnen Suchende frustrieren und dazu fiihren, dass diese ihre
Suche aufgeben.

Nicht nur gute Informationen, Dokumente oder unterstiitzende Massnahmen sind wichtig. Mindestens
genauso wichtig ist, dass Sie diese kommunizieren. Gut geeignet sind Newsletter, die Sie beispielsweise
einmal im Quartal verschicken. Hier konnen Sie nicht nur aktuelle Themen ansprechen. Sie kénnen auch
auf Intranetangebote und Schulungen hinweisen.

Wollen Sie Schulungen oder Sprechstunden anbieten, sollten Sie nicht nur mehrere Termine zur Auswahl
bereithalten. Geben Sie die Termine auch friihzeitig bekannt, damit mdglichst viele Interessierte die
Teilnahme erméglichen kénnen.

An die Umsetzung machen

Liegt ein Plan fiir die Umsetzung
vor?

Wer bzw. welche Ressourcen
werden fiir die Umsetzung
bendtigt?

>
>

N

—_

Uberlegen Sie, was Sie in die Wege leiten und umsetzen miissen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Denken Sie auch immer {iber Alternativen nach. Manchmal muss man eben Abstriche am Ergebnis
machen oder einen anderen Weg einschlagen.

Fir dies oder jenes brauchen Sie die Unterstiitzung anderer Kollegen. Sprechen Sie diese friihzeitig an.
Sind Kosten unvermeidbar, sollten Sie die Deckung vorab klaren. Denn leider gilt so oft: chne Moos nix
los.

O Ja

O Ja

O Ja

O Ja

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein

O Nein
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Datenschutzberater

Warum sind Sie so wichtig?
Das sind 7 starke Argumente

Das Schweizer Datenschutzrecht kennt keine so weitgehende Pflicht zur Benennung eines Daten-
schutzberaters wie manche EU-Staaten, doch zeigt die Praxis: Eine klar benannte fachliche An-
sprechperson fiir Datenschutzfragen erleichtert nicht nur die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben,
sondern starkt auch Vertrauen bei Kunden, Mitarbeitenden und Behérden. Das sind gute Griinde,
die eigene Position sich selbst aber auch gegeniiber der Unternehmensleitung vor Augen zu fiithren.

Weiss man eigentlich, was man an lhnen hat?

Vielleicht sind Sie sich beziiglich der Antwort auf eine solche Frage
nicht so ganz sicher. Und dann heisst es fiir Sie: Andern Sie das
schleunigst. Riihren Sie fir den Datenschutz und fiir sich die Wer-
betrommel. Getreu dem Motto , Klappern gehért zum Handwerk”
sollten Sie Marketing in eigener Sache betreiben. Damit kdnnen
Sie nicht nur aufzeigen, wie wichtig ein Datenschutzberater fiir
den Datenschutz und das Unternehmen ist. Sie kénnen auch klar-
machen, warum gerade Sie die richtige Besetzung fiir diese her-
ausfordernde Position sind.

Setzen Sie auf die richtigen Argumente

Viele sehen den Datenschutz nur als Bremsklotz fiirs Geschaft
oder als grossen Kostenfaktor. Doch das Positive wird oft nicht
gesehen. Zeigen Sie also auf, was Sache ist. Machen Sie sich die
folgenden Argumente zu eigen:

Argument Nr. 1: Sie sind der Garant fiir Datenschutz-Compli-
ance

Compliance, sprich regelkonformes Verhalten, ist fir jedes Unter-
nehmen ein Muss. Und die Umsetzung des Compliancegebots
steht auch fiir den Datenschutz nicht zur Debatte. Denn klar ist:
Werden Regeln nicht eingehalten, kann das gerade im Daten-
schutz sehr teuer werden. Auch wenn Bussgelder vielleicht keine
Millionenhdhe erreichen, gilt: Das Geld ist anderswo im Unterneh-
men viel besser investiert. Dass es nicht zu Bussgeldern kommt,
liegt auch an lhrer Arbeit als Datenschutzberater.

Argument Nr. 2: Sie schiitzen das Unternehmen vor teuren Fehl-
tritten

Fehltritte sind nicht nur Verstosse, die in Bussgeldern enden.
Schon bei der Planung und Umsetzung muss der Datenschutz mit-
gedacht werden. Macht man das nicht, sind spatere Reparaturm-
assnahmen nicht nur aufwendig. Sie gehen meist auch richtig ins
Geld. Sie sorgen mit lhrer frithzeitigen und ergebnisorientierten
Beratung dafiir, dass man solche Fehltritte erst gar nicht macht.

Argument Nr. 3: Sie sichern Wettbewerbsfahigkeit und Umsatz

Will Thr Unternehmen im Datenschutz sparen, kann das schnell
nach hinten losgehen. Einerseits schlaft die Konkurrenz nicht.
Eventuell kann man bei Kunden, Bewerbern oder Geschafts-
partnern mit umfassendem und funktionierendem Datenschutz
punkten. Der kann gerade dann auf der Strecke bleiben, wenn
sich niemand umfassend um den Datenschutz und die Einhaltung
der geltenden Regeln kiimmert. Und Teil eines funktionierenden
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Datenschutzes ist auch, dass sich jemand intensiv der Sache an-
nimmt. Am besten eben ein Datenschutzberater.

Argument Nr. 4: Sie sind der zentrale Anlaufpunkt fiir geballtes
Know-how

Auch wenn es keinen Datenschutzberater gabe, missten alle Re-
geln zum Datenschutz eingehalten werden. Um die gesetzlichen
Anforderungen kommt namlich niemand herum. Doch weil die Re-
geln nicht selbsterklarend sind und die Materie insgesamt ziem-
lich kompliziert ist, fahrt ein Unternehmen besser, wenn es auf die
Expertise eines Datenschutzberaters setzen kann. Zudem wissen
Beschaftigte, wo sie das relevante Know-how finden kénnen, eben
bei [hnen.

Argument Nr. 5: Sie erkennen Gefahren und Risiken, bevor die-
se zum Problem werden

Sie halten nicht nur Ihr Wissen auf dem Laufenden. Sie beobachten
auch, welche Gefahren und Risiken fiir Ihr Unternehmen von Re-
levanz sind. Zudem weisen Sie auf Probleme hin, bevor diese akut
werden. Das ist ein ganz wichtiges Element im Bereich Risikovor-
sorge und Pravention. Das Bewerten, welche Risiken fiir lhr Unter-
nehmen konkret von Relevanz sind, schaffen nur Sie. Da sieht auch
jede kiinstliche Intelligenz schnell alt aus.

Argument Nr. 6: Sie schiitzen Unternehmen und Management
vor teuren Folgen

Das Unternehmen als Verantwortlicher und in der Folge die Ge-
schaftsfiihrung sind fiir die Einhaltung der Datenschutzvorschrif-
ten verantwortlich. Es muss nicht nur die Umsetzung sicherstellen,
beispielsweise durch geeignete Spezialisten im Unternehmen. Es
ist auch beziiglich der Umsetzung rechenschaftspflichtig und muss
die Umsetzung nachweisen kénnen. Nur mit Unterstiitzung eines
Datenschutzberaters kann das gelingen.

Ausserdem wichtig: Nimmt man es mit dem Datenschutz nicht so
genau, kann es nicht nur fiir das Unternehmen teuer werden. Auch
Geschéftsfiihrer oder Manager kénnen schnell in die Haftungsfal-
le tappen. Erleidet das Unternehmen durch Missmanagement im
Datenschutz Schaden, muss unter Umsténden die Unternehmens-
leitung den Kopf hinhalten.

Argument Nr. 7: Sie kosten viel weniger, als Sie fiir das Unter-
nehmen bringen

Fir lhr Unternehmen steht auch im Datenschutz viel auf dem
Spiel. So kénnen Pannen und erfolgreiche Angriffe schnell die Exis-
tenz des Unternehmens bedrohen. Vor diesem Hintergrund sind
die Kosten fiir Sie als Datenschutzberater eher ein kleiner Posten.




Fragen an die Redaktion

Wie geht man am besten mit
unterschiedlichen Auffassungen um?

Das von mir als Datenschutzberaterin betreute Unternehmen ist oft als IT-Dienstleister
tatig. Dass hier Art. 9 Bundesgesetz liber den Datenschutz (DSG) gilt und es einer Vereinbarung
zur Auftragsbearbeitung bedarf, liegt auf der Hand. Unser Datenschutzkonzept ist Teil zahlreicher
Vertrage mit Auftraggebern. Die Datenschutzberaterin eines potenziellen Auftraggebers hat dieses
Konzept als nicht ausreichend bewertet. Ich sehe das als Datenschutzberaterin ganz anders. Aller-
dings konnte nun das Geschaft mit dem neuen Auftraggeber platzen, wenn nicht dessen Anforde-

rungen entsprochen wird. Wie geht man mit dieser kniffligen Situation am besten um?

Wichtig ist zunachst, dass Ihr Unternehmen das
Gesprach mit dem Auftraggeber sucht, um die Situation zu bespre-
chen und Maglichkeiten auszuloten, wie man doch noch zusam-
menkommen kann. Dazu kann es eine gute Idee sein, wenn Sie
sich mit der Datenschutzberaterin des Auftraggebers austauschen.
Sie sollten verstehen und nachvollziehen kdnnen, welche Aspekte,
Einschatzungen und Feststellungen zu ihrer Einschatzung fiihrten.
Unter Umstanden sind die Griinde gerechtfertigt.

Daneben ist natlirlich Folgendes wichtig: Auch bei der Festle-
gung der technischen und organisatorischen Schutzmassnahmen
herrscht quasi Vertragsfreiheit. Es ist also zwischen Verantwort-
lichem und Auftragsbearbeiter ,verhandelbar”, welche Massnah-
men im konkreten Fall umzusetzen sind.

Dabei gibt es auch fir Ihr Unternehmen mehrere Optionen. Es
kann die gewlinschten Schutzmassnahmen umsetzen und die an-
fallenden Kosten in seine Vergiitung einpreisen. Alternativ kann
Ihr Unternehmen die aus seiner Sicht angemessenen Schutzmass-
nahmen anbieten und dem Vertragspartner die Entscheidung
iberlassen, ob diese fiir seine konkrete Bearbeitung ausreichend

und risikoangemessen sind. Will dieser die angebotenen Mass-
nahmen nicht akzeptieren, kommt das Geschaft nicht zustande.
Das kann fiir lhr Unternehmen die vorzugswiirdige Option sein,
wenn es ein sehr starres Datenschutzkonzept verfolgt und fiir
Kunden nur in sehr begrenztem Umfang davon abweichen kann.
Denn jedes Abweichen kann die Dienstleistung verteuern, etwa
durch Prozesse, die individuell gestaltet sind und nicht mehr von
der Stange.

Tauschen Sie sich aus

Sprechen Sie mit der Datenschutzberaterin. Eventuell kdnnen Sie
sie von lhrer Auffassung liberzeugen. Doch auch wenn Sie erken-
nen, dass Sie falsch lagen, ware das kein Beinbruch. Machen Sie
den zustandigen Kollegen klar, dass Sie in diesem Fall an lhrer
bisherigen Einschéatzung nicht mehr festhalten kénnen, und dis-
kutieren Sie die Auswirkungen auf lhr Unternehmen. Missen An-
passungen vorgenommen werden, etwa am Datenschutzkonzept,
ist das etwas, an dem kein Weg vorbeifiihrt. Schliesslich missen
die Schutzmassnahmen nach Art. 7 und 8 DSG passen.

Muss ich in Datenschutzhinweisen

genannt werden?

Eine Kanzlei hat fiir die neue App unseres Unternehmens Datenschutzhinweise erstellt.
Darin tauche auch ich als Datenschutzberater mit Namen und personlicher E-Mail-Adresse auf. Nach
meiner Riickfrage hiess es, dass das so sein miisse. Ich bezweifle das. Muss ich wirklich personlich

genannt werden?

Bei der Erhebung von Personendaten miissen
bestimmte Informationen gegeben werden, damit Betroffene wis-
sen, wohin sie sich wenden konnen. Dazu zdhlen nach Art. 10 Abs.
3 Buchst. d Bundesgesetz iiber den Datenschutz (DSG) auch die
Kontaktdaten des Datenschutzberaters.

Jedoch: Auch eine namentliche Nennung des Datenschutzberaters
ware eine Bearbeitung von Personendaten. Dazu besteht keine
Pflicht. Das DSG fordert nur Kontaktdaten, keine namentliche
Nennung.

2 https://kurzlink.ch/privacy

Also reichen allgemeine Kontaktdaten aus. Das sind etwa die Fir-
menanschrift mit , Datenschutzberater” und eine auf die Funktion
bezogene E-Mail-Adresse, z. B. ,datenschutzberater@musterla-
den-abc.xyz".

Weiteres Argument gegen die Angabe lhres konkreten Namens:
Weil in Art. 10 DSG keine namentliche Nennung gefordert ist,
ware eine Veroffentlichung konkreter personlicher Informationen
ein Verstoss gegen den Grundsatz der Verhaltnismassigkeit (Art. 6
Abs. 2 DSG).

[Zl  https://kurzlink.ch/kontakt-wuertz 7



Urteil aus dem Ausland

SG Dresden: Geloscht ist nur,
wenn tatsachlich geloscht ist

Als Datenschutzprofi wissen Sie: Personendaten miissen irgendwann geléscht werden. Doch was
ist, wenn das technisch nicht geht? Unter anderem damit beschaftigte sich das Sozialgericht (SG)
der deutschen Stadt Dresden in einem Urteil vom 22.10.2025 (Az. S 15 SF 304/24 DS).

Der Sachverhalt

Eine Frau, die spatere Klagerin, war bei einer Migrationsbera-
tungsstelle tatig. Dort unterstitzte sie auslandische Mitbiirger bei
der Beantragung von Leistungen beim Jobcenter, dem spéteren
Beklagten. In den Systemen des Jobcenters war die Klagerin auch
mit einem eigenen Datensatz gespeichert, weil sie friiher Antrage
fir sich selbst stellte. Enthalten waren z. B. ihr Name und ihre Pri-
vatanschrift.

Nun passierte Folgendes: Die Klagerin unterstiitzte eine Mitbiir-
gerin, eine sogenannte Klientin, bei der Beantragung von Leistun-
gen. Dazu legte sie eine Schweigepflichtentbindung vor und erbat
vom Jobcenter Informationen. Das Jobcenter sah die Klagerin nun
als Bevollméachtigte dieser Klientin an. In der Folge wurden in der
Akte der Klientin auch die bereits vorhandenen Stammdaten der
Klagerin hinterlegt, sprich insbesondere ihr Name und ihre Privat-
adresse. Anstatt an die dienstliche Adresse schickte das Jobcenter
die angefragten Informationen zur Klientin an die Privatanschrift
der Klagerin und nicht an die dienstliche Postanschrift.

Die Klagerin meldete sich beim Jobcenter und beanstandete eine
Datenschutzverletzung. Zudem beantragte sie die Loschung ihrer
Privatadresse und personlicher Informationen aus der Akte.

Jobcenter lehnt Loschung ab

Gegen diesen Bescheid legte die Klagerin Widerspruch ein. Zwar
raumte das Jobcenter eine Datenschutzverletzung ein. Allerdings
habe man die fehlerhafte Datenverkniipfung der Adressen beho-
ben. Ferner waren die Datenblatter mit den privaten Adressdaten
in der elektronischen Akte der Klientin ausgeblendet worden, so-
dass etwa eine unrechtmassige Kenntnisnahme ausgeschlossen
sei. Mehr als ein Ausblenden sei technisch nicht mdglich.

Die Frau akzeptierte das nicht. Sie klagte vor dem SG gegen den
Ablehnungs- und den Widerspruchsbescheid. Dort bekam sie teil-
weise recht, allerdings erhielt sie insbesondere den geltend ge-
machten Schadensersatz in Hohe von 200 € nicht zugesprochen.

So urteilte das SG

Die angefochtenen Bescheide waren rechtswidrig. Allerdings nur,
soweit die Loschung der Privatadresse der Klagerin aus der Akte
der Klientin abgelehnt wurde. Die Klagerin hat einen Anspruch auf
Loschung der Privatadresse nach Art. 17 Abs. 1 Buchst. d Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO). Hinsichtlich des Namens be-
steht jedoch kein Anspruch auf Léschung. Eine unrechtmassige
Verarbeitung durch das Jobcenter gab es nur hinsichtlich der Pri-
vatadresse der Klagerin. Diesbezliglich gab es fiir das Jobcenter
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keine Rechtsgrundlage. Insbesondere gab es kein Einverstandnis
fiir eine Verwendung der Privatadresse. Die Verwendung ihres Na-
mens, etwa im Zusammenhang mit der Zusendung von Informa-
tionen der Klientin an die dienstliche Adresse, ware hingegen zu-
lassig. Aus Sicht des Gerichts liegt hierfir eine Einwilligung vor, die
nicht widerrufen wurde. Zudem ist der Name der Klagerin im Zu-
sammenhang mit einem Auskunftsanspruch beziiglich Leistungen
des Jobcenters verarbeitet worden. Insofern steht einer Loschung
Art. 17 Abs. 3 Buchst. b Variante 2 DSGVO entgegen.

Ausblenden ist kein Loschen

Zwar ist Loschen in der DSGVO nicht definiert. Allerdings ist darun-
ter der Entzug des Personenbezugs zu verstehen, sodass es faktisch
unmoglich ist, die zuvor in den zu léschenden Daten verkérperte
Information wahrzunehmen. Die personenbezogenen Daten diirfen
nicht mehr Teil der Datenverarbeitung sein, was unumkehrbar si-
chergestellt sein muss. Ein Ausblenden fiihrt jedoch nicht zu einem
Loschen. Die Daten sind vorhanden, auch wenn sie nicht sichtbar
sind. An der Irreversibilitat fehlt es, wenn ein Wiedereinblenden
maglich ist. Dass ein Programm technisch nicht I6schen kann, fiihrt
nicht dazu, dass ein Ausblenden dem Loschen gleichkommt. Es
muss vielmehr technisch dafiir gesorgt werden, dass geltende Ge-
setze und Betroffenenrechte umgesetzt werden kénnen.

Keinen Schaden nachgewiesen

Ein Anspruch auf Schadensersatz nach Art. 82 Abs. 1 DSGVO be-
steht nicht. Zwar gibt es hier einen Datenschutzverstoss. Allerdings
ist der Klagerin kein konkreter Schaden entstanden. In diesem Zu-
sammenhang hatte die Klagerin den Zusammenhang mit dem Ver-
stoss nachweisen miissen. Zudem reicht ein rein hypothetisches
Risiko fiir einen Datenmissbrauch nicht aus. Hier hatten Dritte die
betreffenden Daten gerade nicht zur Kenntnis genommen.

&

Das konnen Sie aus der Entscheidung
folgern

Die Entscheidung macht klar, dass Loschen nur Loschen
ist, wenn der Personenbezug bei Daten irreversibel ent-
fernt wird. Eine spatere Zuordnung von Informationen
darf tatsachlich nicht mehr moglich sein. Dass ein Sys-
tem oder eine Software keine Loschung vorsieht, ist kein
Grund, um dem Ldschanspruch nicht nachzukommen.
In einem solchen Fall muss die entsprechende Funktion
nachgeriistet oder es muss eine andere Software be-
schafft werden. Das diirfte auch in der Schweiz so sein.
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